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R A T G E B E R

Ur s N. Kaufmann,
a lv - S e k re t ä r.

Immer wieder gibt die Verwaltung von

Lagerkassen und von Geldern aus dem

Verkauf von Altmaterialien Anlass zu

Meinungsverschiedenheiten zwischen

Gemeindebehörden und der Lehrerschaft.

Es geht dabei ganz allgemein um die Ver-

waltung von öffentlichen Geldern. Des-

halb weise ich wieder einmal darauf hin,

dass es dafür klare Regelungen gibt.

Grundlage ist das «Dekret über den Fi-

nanzhaushalt der Gemeinden und der

Gemeindeverbände» (Finanzdekret) vom

17. März 1981. Hier ist in Artikel 11, Ab-

satz 5 Folgendes nachzulesen: «Öffentliche

Gelder und Depotgelder sind von der Fi-

nanzverwaltung zu verwalten und in die

Bestandesrechnung aufzunehmen, auch

wenn die Verfügungsrechte nicht beim

Gemeinderat liegen». Öffentliche Gelder

sind Kassabestände, Guthaben und Geld-

anlagen, die im weiteren Sinn auf den

W e r  v e r w a l t e t  d i e  P a p i e r s a m m l u n g s k a s s e ?

Namen der Gemeinde und/oder ihrer Be-

triebe und Anstalten lauten.

Gemäss Handbuch für das Rechnungswe-

sen von Gemeinden und Gemeindever-

bänden des Departements Volkswirtschaft

und Inneres des Kantons Aargau gehören

zu den öffentlichen Geldern ausdrücklich

auch Gelder, die von den Schulen durch

Verkauf von Altmaterialien gesammelt

wurden, sowie Bestände von Ferienlagern.

Diese Gelder sind der Finanzverwaltung

der Gemeinde abzuliefern und durch diese

zu verwalten. Das Verfügungsrecht bleibt

bei der Schule, das heisst, diese kann die

Gelder bei Bedarf durch die Schulleitung

oder durch die zuständige Lagerleitung

bei der Finanzverwaltung abrufen. Der

Gemeinderat oder die Schulpflege regeln

die Kompetenzen.

Klassenkassen gelten nicht als öffentliche

Gelder und dürfen deshalb von der zu-

ständigen Lehrperson oder der Schullei-

tung aufbewahrt und verwaltet werden.

Verantwortlich für Kontrolle und Aufsicht

ist die Schulpflege. Für weitere Auskünfte

wenden Sie sich an das alv-Sekretariat.
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